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RS OGH 2002/9/19 8ObS111/02k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.2002

Norm

IESG §3b Z4

Rechtssatz

Die im Sicherungszeitraum einer Insolvenz entstandene Masseforderung auf Abfertigung unter au4ösend bedingtem

Verzicht im Rahmen einer "Aussetzungsvereinbarung" ist in einer weiteren Insolvenz des Arbeitgebers nach Eintritt der

Bedingung (keine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers) nicht als Konkursforderung gesichert.
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